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Im Ist-Zustand sind die Vorgaben im Straßenausbauplan jedoch nicht mit dem baulichen 
Ausbauzustand synchron. So nehmen Verkehrsteilnehmer den gepflasterten Seitenstreifen 
entlang der Wohnbebauung/ Häuser – als im Sinn des Parkens – „gekennzeichnete Fläche“ 
wahr und stellen ihre Autos darauf ab. Rechtlich vorwerfbar ist dieser Umstand nicht.

Das Mobilitätsreferat stört sich an diesem Zustand nicht und kann sich vorstellen, ihn so zu 
belassen. Einschränkungen der Verkehrssicherheit ergeben sich durch die Beparkung für die 
übrigen Verkehrsteilnehmer jedenfalls nicht.

Nichtsdestotrotz möchte das Mobilitätsreferat die Entscheidung darüber, ob die Straßenseite 
der Wohnbebauung/ Häuser zukünftig:

1) entgegen des Straßenausbauplans weiterhin beparkt

oder

2) gemäß Straßenausbauplan lediglich zum Be- und Entladen benutzt

werden soll, dem Bezirksausschuss überlassen.

Im zweiteren Fall würde das Referat im Bereich des gepflasterten Seitenstreifens entlang der 
Wohnbebauung/ Häuser – atypischer Weise für in einem verkehrsberuhigten Bereich – 
Zeichen 286 „eingeschränktes Haltverbot“ errichten.

Zumindest bis zu einer Entscheidung des Bezirksausschusses bleibt die Situation un-
verändert.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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